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DER WOCHE

V on der Decke hängend und
ganz ungeschmückt präsen-

tiert sich in diesem Jahr der Christ-
baum im Belvedere. „Ge-
schmückt“ wird er nur durch die
Reflexion der darunterliegenden
Spiegelfliesen. Erdacht wurde er
von Künstler Fabian Seiz. Georg
Karasek, Partner bei Karasek
Wietrzyk Rechtsanwälte, freute
sich, dass die Kanzlei das Projekt
auch heuer wieder ermöglichen
konnte. Anfang Dezember trafen
sich rund 200 Gäste in der Sala ter-
rena des Oberen Belvederes, um
den außergewöhnlichen Christ-
baum zu bewundern. Nach einer
Ansprache von Direktorin Agnes
Husslein, hatten die Gäste die
Möglichkeit, bei Glühwein und in
weihnachtlicher Stimmung mit
dem Künstler zu diskutieren.

B ereits zum neunten Mal lud
DLA Piper Weiss-Tessbach in-

teressierte Studenten der Rechts-

wissenschaften und des Wirt-
schaftsrechts zum Career Work-
shop, um ihnen einen exklusiven
Einblick in die Arbeitsweise der
internationalen Anwaltskanzlei
zu geben. „Wir verstehen diesen
Tag als Hilfestellung bei der Ent-
scheidungsfindung zur Karriere-
planung angehender Juristen“,
sagt Claudine Vartian, Country
Managing Partnerin bei DLA Pi-
per Weiss-Tessbach. Der Career
Workshop soll den Teilnehmern

auch einen konkreten Nutzen,
wie ein Lebenslaufcoaching und
ein Bewerbungstraining, bringen.

AWARD /
DEAL DER WOCHE

H erausragende wissenschaftli-
che Arbeiten aus den Berei-

chen Steuerrecht, Rechnungsle-
gung, Corporate Finance, Risiko-
management, Controlling, Unter-
nehmensführung und Personal-

management mit dem Fokus auf
Österreich und CEE wurden auch
heuer wieder mit dem Deloitte
Award ausgezeichnet. Deloitte-
Partner Josef Schuch wies in sei-
ner Eröffnungsrede auf die Wich-
tigkeit von Investitionen in Bil-
dung hin. Michael Lang von der
WU Wien überreichte die Preise
an: Katharina Alexandra Kubik,
Stefan Dangubic, Jacek Göral,
Oliver-Christoph Günther und
Christine Schultermandl.

E in Tochterunternehmen des
weltweit tätigen Finanzinves-

tors Starwood Capital Group hat
von seinem Joint-Venture-Partner,
der Warimpex Finanz- und Betei-
ligungs AG, dessen 50-Prozent-An-
teil an dem gemeinsamen Budget-
Hotel-Projekt in Zentraleuropa
erworben. Der Kauf umfasst zwei
bereits in Bau befindliche Hotels
im polnischen Wroclaw sowie
eine Reihe von Grundstücken.
Die Starwood Capital Group ver-
traute dabei auf die Experten von
Wolf Theiss Rechtsanwälte, da-
runter die Partner Christian Öh-
ner, Nikolaus Paul, Tomáš Rych-
lý und Clemens Philipp Schind-
ler. „Wir freuen uns, dass wir zum
Ende eines auslastungsmäßig sehr
guten Jahres das Closing eines
weiteren Deals berichten kön-
nen“, so Schindler.
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Umzug kann trotz EU-Freiheiten zu
steuerlichen Nachteilen führen. [ C. Fabry ]

EuGH erlaubt
Besteuerung bei
Sitzverlegung
Niederländische Gesellschaft zog
nach Großbritannien undmusste
stille Reserven versteuern.

[WIEN/KOM] Die EU-Niederlas-
sungsfreiheit für Unternehmen
hat einen hohen Rang, ist aber
nicht unantastbar: Der Gerichts-
hof der EU (EuGH) erlaubt einen
Eingriff durch das Steuerrecht. In
der Rechtssache National Grid In-
dus BV (C-371/10) hat er entschie-
den, dass eine Besteuerung nicht
realisierter Gewinne von Unter-
nehmen bei deren Wegzug in ein
anderes EU-Land zulässig ist.

Anlass war eine niederländi-
sche Gesellschaft, die aus einer
Pfund-Forderung gegen eine briti-
sche Gesellschaft einen nicht reali-
sierten Kursgewinn verbucht hatte.
Muss ein solcher versteuert wer-
den, erleidet das Unternehmen
zwar einen Liquiditätsnach-
teil. Das hält der EuGH aber für ge-
rechtfertigt, weil so die unter-
schiedlichen Besteuerungsbefug-
nisse der Mitgliedstaaten gewähr-
leistet bleiben. Allerdings muss
dem wegziehenden Unternehmen
die Möglichkeit geboten werden,
die Zahlung der festgesetzten Steu-
er aufzuschieben, bis der Gewinn
realisiert wird; der Staat darf dabei
einen jährlichen Nachweis über
die Nichtrealisierung verlangen.

Österreichs Rechtslage ist
günstiger, erläutert Steuerexper-
tin Eva Strunz (Freshfields): Ös-
terreich besteuert a) nur realisier-
te Wertsteigerungen, wobei es de-
ren Verringerung nach der Verle-
gung berücksichtigt, und verlangt
b) keinen jährlichen Nachweis.
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Wie der Vermögenszuwachs besteuert wird
„Für klassische Spekulanten vorteilhafter“
Kapitalvermögen. Gerade in turbulenten Zeiten muss man bei Veranlagungen in Wertpapieren auch die
steuerlichen Folgen bedenken, um zusätzliche Belastungen so gering wie möglich zu halten.
VON GÜNTER FELBERMAYER

[WIEN] Die im letzten Jahr beschlos-
sene Vermögenszuwachsbesteue-
rung bei Kapitalvermögen wird ab
dem kommenden Jahr nun wirk-
lich schlagend: Im Gegensatz zum
bisherigen Grundsatz bei der Kapi-
talbesteuerung, dass lediglich Zin-
sen und Dividenden durch Kapi-
talertragsteuerabzug endbesteuert
sind, sollen nun auch Gewinne aus
realisierten Wertsteigerungen
erfasst werden. Die österreichi-
schen Banken werden daher ab
dem 1. April 2012 verpflichtet, Ver-
äußerungsgewinne von Wertpa-
pieren automatisch mit 25 Prozent
Kapitalertragsteuer (KESt) zu be-
steuern. Verluste dürfen aber mit-
berücksichtigt werden, erklärt Josef
Schima, Partner der Wirtschafts-
prüfungs- und Steuerberatungsge-
sellschaft BDO: „Realisiert man auf
einem Depot in Österreich Verlus-
te, werden diese von der Bank ge-
gen realisierte Gewinne oder auch
laufende Erträge wie Dividenden
oder Anleihezinsen gerechnet. Be-
steuert werden soll nur ein ver-
bleibender Überhang von Gewin-
nen.“

Allerdings gelten für die Ban-
ken auch Übergangsfristen, die
nicht übersehen werden dürfen.
„Für Aktien und Fondsanteile gel-
ten bereits die neuen Regelungen,
wenn die Anschaffung ab dem
1. Jänner 2011 erfolgte. Bei Anlei-
hen und Derivaten sind die neuen
Regeln erst für Anschaffungen ab
dem 1. April 2012 anzuwenden“,
erklärt Daniela Heilinger, Steuer-
beraterin bei der BDO Austria. Die
Bank müsse bereits jetzt die An-
schaffungskosten von Aktien und
Fondsanteilen getrennt vormer-
ken, damit sie im Verkaufsfall ab
dem 1. April 2012 die Steuer auf
einen etwaigen Gewinn entspre-
chend einheben kann.

Spekulationsfrist verlängert
Bei Verkäufen in der Zwischenzeit
gilt noch die alte Regelung der
Spekulationsbesteuerung. Die Spe-
kulationsfrist wurde jedoch von 12

auf 15 Monate verlängert. Josef
Schima dazu: „Wenn Sie Aktien im
Jänner 2011 erworben haben und
diese beispielsweise im März 2012
mit Gewinn veräußern, dann ist
dieser Gewinn steuerpflichtig. Da
die Banken erst ab 1. April 2012
zum KESt-Abzug verpflichtet sind,
muss dies in die Steuererklärung
aufgenommen werden. Die Steu-
erbelastung ist noch dazu mit dem
normalen Steuersatz zu berech-
nen, alsomit bis zu 50 Prozent.“

Zusätzlich gilt für Anleihen
und Derivate für Anschaffungen
zwischen dem 1. Oktober 2011 und
dem 31.März 2012 die sogenannte
unendliche Spekulationsfrist. Ge-
winne aus solchen Veranlagungen
sind unabhängig vom Veräuße-
rungszeitpunkt jedenfalls steuer-
pflichtig, bei einem Verkauf ab
dem 1. April 2012 allerdings nur
mehr mit dem Sondersteuersatz
von 25 Prozent.

Veranlagung in fremder Währung
Klingt kompliziert, es sind aber
noch einige Details mehr zu be-
achten, wenn man in Wertpapiere
investiert. Es wird zukünftig auch
Produkte geben, mit denen der
Anleger steuerpflichtig ist, bei de-
nen aber von der Bank kein Kapi-
talertragsteuerabzug vorgenom-
men wird. „Ein Beispiel dafür sind
sogenannte nicht verbriefte Deri-
vate, wie Devisentermingeschäfte.
Will ein Anleger das Risiko aus
einer Veranlagung in fremder
Währung absichern, dann muss er
einen realisierten Gewinn aus die-
ser Absicherung in seiner Steuer-
erklärung deklarieren, wobei dann
der normale Steuersatz von bis zu
50 Prozent anzuwenden ist“, so
Daniela Heilinger.

Werden Wertpapiere bei einer
ausländischen Bank auf einemDe-
pot verwahrt, muss ein in Öster-
reich steuerpflichtiger Anleger sei-
ne Erträge aus diesemDepot in der
Steuererklärung deklarieren. Bei
der Veranlagung gelten aber die
gleichen Besteuerungsregeln, wie
sie auch für ein inländisches De-
pot anzuwenden sind.

Kosten bei Investments kön-
nen künftig nicht steuerlich gel-
tend gemacht werden: So zählen
klassische Spesen beim Kauf und
Verkauf von Wertpapieren, Depot-
gebühren und auch Ausgabeauf-
schläge bei Investmentfonds zu
den nicht abzugsfähigen Kosten
für die Ermittlung der Besteue-
rungsgrundlagen. Josef Schima
warnt: „Das kann so weit gehen,
dass durch die Besteuerung des
reinen Bruttogewinns ohne Abzug
von Kosten netto sogar ein Verlust
resultiert. Bei Investmentfonds fal-
len üblicherweise Ausgabeauf-
schläge von bis zu drei Prozent an.
Berücksichtigt man dann noch
sonstige Kosten der Depotführung,
muss der Anleger mit diesem
Fondsanteil schon bis zu fünf Pro-
zent Bruttorendite erwirtschaften,
damit er durch die Steuerbelas-
tung ohne Nettoverlust aussteigt.“

Es gibt aber einen Ausweg, bei
dem man doch die Kosten geltend
machen kann: Ein Investment-
fonds kann bei der Ermittlung sei-
ner Besteuerungsgrundlagen auch
laufende Kosten, wie beispielswei-
se Depotgebühren und Verwal-
tungskosten, absetzen. Zusätzlich
hat ein Fondsinvestment derzeit
auch den Vorteil, dass realisierte
Veräußerungsgewinne aus Anlei-
hen erst später in die Steuerpflicht
genommen werden, nämlich erst
ab dem Jahr 2013. Bis dahin sind
solche Gewinne im Fonds selbst
noch steuerfrei, bei einem Direkt-
investment allerdings schon steu-
erpflichtig.

Dies gilt auch für ausländische
Fonds – beachten sollte man aber
wie bisher, dass für einen auslän-
dischen Fonds ein steuerlicher
Vertreter in Österreich bestellt sein
muss.

Für Spekulanten vorteilhafter
Doch es gibt auch Vorteile aus der
neuen Besteuerungsform. Der be-
sondere Steuersatz von 25 Prozent
kann im Vergleich zur bisherigen
Regelung auch durchaus günstiger
sein. Früher wurden Spekulations-
gewinne immermit dem normalen

Satz besteuert, also mit bis zu 50
Prozent für Geschäfte innerhalb
eines Jahres. Die neue Regelung
des 25-Prozent-Kapitalertragsteu-
erabzugs greift jetzt unabhängig
von Fristen: „ Für klassische Spe-
kulanten sind die neuen Regelun-
gen daher durchaus vorteilhafter“,
so Daniela Heilinger.

Ist damit eine fondsgebundene
Lebensversicherung aus steuerli-
cher Sicht nicht besser? Es gilt ab-
zuwägen: Innerhalb der fondsge-
bundenen Lebensversicherung gilt
eine Art Steuerfreiheit für die er-
wirtschafteten Erträge – jedoch ist
dabei eine 15-jährige Behaltefrist
zu beachten. Die Steuerfreiheit
tritt also nur dann ein, wenn man
sein Investment 15 Jahre unbe-
rührt lässt. Versicherungssteuer
fällt jedoch bereits bei Vertragsab-
schluss an.

Bei Erbschaften oder Schen-
kungen ergeben sich durch die
neuen Regelungen keine wesentli-
chen Änderungen. Wie bisher
führt der Erbe die Wertpapiere so
fort, als hätte er sie selbst gekauft.
Bei Schenkungen gibt es aber eine
Ausnahme, so Daniela Heilinger:
„Wird bei einer durch eine Schen-
kung veranlasste Depotübertra-
gung dem Finanzamt keine Schen-
kungsmeldung angezeigt, sind ös-
terreichische Banken verpflichtet,
eine Veräußerung zu unterstellen
und Kapitalertragsteuer auf den
Wertzuwachs abzuführen.“

Wie kann man nun die Be-
steuerung von Kapitalveranlagun-
gen optimieren? Man sollte spätes-
tens zu Jahresende darauf achten,
Gewinne und Verluste optimal zu
nutzen – Verluste realisieren, um
erwirtschaftete Gewinne gering zu
halten und Gewinne realisieren,
wenn noch offene Verluste im glei-
chen Jahr vorhanden sind. Tipp
von Josef Schima: „Im ersten
Quartal 2012 kommt bei Spekula-
tionsgewinnen noch der volle
Steuersatz zur Anwendung, da-
nach aber schon der besondere
Satz von 25 Prozent. Daher wäre es
von Vorteil, allfällige Verluste in
diesem Zeitraum zu realisieren.“


